










Stellungnahme der Verwaltung

I. Naturschutz

Erhaltungsgebot für Streuobstbestände

Der Hinweis bezüglich des Erhaltungsgebots für Streuobstbestände

westlich des Plangebietes und der damit verbundenen

Genehmigung für die Umwandlung in eine andere Nutzungsart

durch die Untere Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis

genommen. Bei weiteren Planungen wird daher vorab rechtzeitig

Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde aufgenommen.

Artenschutz

In die Hinweise zum Bebauungsplan wurden allgemeine Hinweise

bezüglich des Artenschutzes aufgenommen, auch dass seitens der

Bauherrn bei Baumaßnahmen gegebenfalls ein notwendiger

zeitlicher Vorlauf zur Umsetzung einzelner

Artenschutzmaßnahmen eingeplant werden muss.

IV. Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung

Dem Bebauungsplan liegt das Automatisierte Liegenschaftskataster

(ALK) vom Juli 2022 zu Grunde. Einzelne Änderungen im Kataster

müssen seitens des Landratsamts Rastatt, Fachbereich

Vermessung, noch aktualisiert werden. Bezugnehmend auf das am

14. November 2022 mit dem Fachbereich Vermessung geführte

Telefonat wird auf eigene Ergänzungen neuer Baukörper im

Kataster seitens der Stadt Bühl abgesehen, um zu starke

Ungenauigkeiten in der Katasterkarte zu vermeiden. Die

Aktualisierung obliegt beim Landratsamt Rastatt, Fachbereich

Vermessung und muss von dort aus durchgeführt werden.

V. Straßenbauamt und Mails vom 9. und 16. November 2022

Entlang der Bahnhofstraße (K3747) und der Vimbucher Straße

(K3763) wurde ab dem OD-Stein die Anbauverbotszone in den

zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragen. Auch

wurde unter Punkt 5 der textlichen Festsetzungen aufgenommen,

dass in diesem Bereich keinerlei Hochbauten zulässig sind.

Das Baufenster auf dem Grundstück Flst.Nr. 3905 (Bahnhofstraße

15) wurde vor diesem Hintergrund auf die 15 m Anbauverbotszone

zurückgenommen. Das Wohngebäude befindet sich dabei teilweise

innerhalb der Anbauverbotszone. Der durch die Anbauverbotszone

betroffene Gebäudeteil genießt dabei Bestandsschutz, was in die

Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen wurde. Auch

wurde die Begründung um die Hinwiese bezüglich Zufahrt und

Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ergänzt.

VIII. Abfallwirtschaftsbetrieb:

In die Hinweise zum Bebauungsplan wurde aufgenommen, dass die

von der Oberhofstraße abgehende Stichstraße Richtung Westen

nicht mit Abfallsammelfahrzeugen angefahren werden kann und

deswegen die Müllbehälter an den Abfuhrtagen an die

Oberhofstraße gestellt werden müssen.
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Die geringfügigen Änderungen wurden in die Hinweise

aufgenommen.

Stellungnahme der Verwaltung

Löschwasserversorgung

Der Hinweis zur Löschwasserversorgung wurde in die Hinweise

zum Bebauungsplan aufgenommen. .







Stellungnahme der Verwaltung

Bei dem bisher rechtskräftigen Straßen- und Baufluchtenplan

„Rehbühn“ handelt es sich um einen inzwischen sehr alten

Bebauungsplan aus dem Jahr 1959. Die Anforderungen ans Bauen

und die rechtlichen Vorgaben haben sich zwischenzeitlich erheblich

verändert, so dass der Bebauungsplan mit seiner jetzigen

Überarbeitung wieder auf den aktuellen Stand gebracht wird. Die

planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften

werden daher in einigen Punkten umfassend überarbeitet.

Grundflächenzahl und Grundfläche (GRZ und GR)

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ war

eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Im heutigen Wohngebiet „Rehbühn“

spiegelt sich der damalige Planungsgedanke in der geringen

baulichen Auslastung der Grundstücke wieder. Prägend für das

Gebiet ist der dadurch entstandene hohe Garten- und

Grünflächenanteil.

Ein wesentliches Ziel der Planänderung ist, den hohen

vorhandenen Grünanteil als solchen zu sichern und diesen vor

einer zu starken Bebauung und Verdichtung zu schützen. Vor

diesem Hintergrund wurde die GRZ von 0,3 im Zuge der

Planänderung beibehalten und nicht an die für ein Allgemeines

Wohngebiet möglichen GRZ von 0,4 angehoben. Die maximal

zulässige Größe der Baukörper ergibt sich dabei aus der

anrechenbaren Grundstücksgröße. Das Verhältnis Baukörper zum

Grundstück bleibt bei allen Grundstücken aber gleich.

Ein weiteres wichtiges Planungsziel ist, den durch die vorhandene

Bebauung prägenden Gebietscharakter und die Eigenart des

Gebietes zu erhalten. Um das Gebiet vor zu großen und

untypischen Gebäuden zu sichern, wurde kumulativ zur GRZ die

Festsetzung mit der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück

aufgenommen.

Zur Steuerung großer Baukörper stellt diese Vorgehensweise eine

Verbesserung gegenüber dem Bestandsgebiet dar, da künftig neue

Baukörper mit einer Grundfläche von maximal 210 m² je Grundstück

gedeckelt werden. Mit der Regelung wird ein angemessener

Rahmen auf Nachverdichtung unter Rücksichtnahme des Bestands

und der Sicherung des vorhandenen hohen Grünflächenanteil

geschaffen.

Eine Ausnahme mit Überschreitungsmöglichkeit der GR von 210 m²

ist nur gegeben, wenn der heutige Bestand bereits die festgesetzte

Größe überschreitet. Die GRZ von 0,3 muss dabei aber eingehalten

werden.

Die vorliegende GRZ- und GR-Regelung ist gegenüber dem BauGB

und der BauNVO für ein Allgemeines Wohngebiet bereits

eingeschränkt. Eine weitere Reduzierung ist vor dem Hintergrund

auf Nachverdichtung und Grünerhalt nicht gegeben. Mit diesem

Spagat soll sowohl dem Ziel auf Sicherung des hohen

Grünflächenanteils und der vorhandenen Baustruktur als auch dem

Ziel der Nachverdichtung Rechnung getragen werden.

Die nach der BauNVO automatisch geltende Regelung der

Überschreitungsmöglichkeit der GRZ mit Anlagen nach § 19 Abs. 4

BauNVO (z.B. Nebenanlagen, Garagen) wird in den

Bebauungsplan übernommen. Die Regelung ist eine für Bühl

typische Festsetzungsregelung, die auch in die Planänderung

„Rehbühn“ aufgenommen wurde.

Die Überschreitungsmöglichkeit der GRZ mit Tiefgaragen auf bis zu

0,6 hängt mit dem Planungsziel auf Nachverdichtung zusammen.

Ziel ist, dass weiterer Wohnraum im Plangebiet akquiriert werden

kann, ob Neubau oder Sanierung/Anbau. Die Festsetzung ist

allerdings an Bedingungen geknüpft.



So darf die GRZ nur überschritten werden, wenn die Tiefgarage mit

einer begrünten Erdüberdeckung von mindestens 0,5 m errichtet

wird. Dies kommt auch der Entwässerung bei Starkregen zu Gute.

Die Tiefgaragen-Regelung stellt einen städtebaulichen Kompromiss

zwischen Grün und Nachverdichtung dar. Die Anlagen als solche

werden mit der Eingrünung kaum in Erscheinung treten. 40% des

Grundstückes darf weiterhin nicht überbaut und muss als Grün-

/Gartenfläche gesichert und genutzt werden.

Vollgeschosse

Nach dem Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ wurde

wechselseitig entlang der Oberhofstraße Teilbereiche mit ein- und

zweigeschossigen Gebäuden festgesetzt. Im Bereich des

Grundstückes Flst.Nr. 2122/3 waren zweigeschossige Gebäude

vorgesehen, während auf der gegenüberliegenden Straßenseite

und südlich dieses Grundstückes Bereiche mit eingeschossiger

Bebauung geplant wurden. Der Bestand gibt in diesen Bereichen

allerdings ein anderes Bild her. Die damaligen Neubauten wurden

fast alle zweigeschossig hergestellt. Im Hinblick auf den

Nachverdichtungsgedanken und die Gleichstellung aller

Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im

gesamten Plangebiet die Vollgeschossigkeit auf zwei festgesetzt.

Künftig ist wie auf dem Grundstück Flst.Nr. 2122/3 eine Bebauung

mit bis zu zwei Vollgeschossen zulässig.

Zahl der Wohneinheiten

Bisher gab es keine Begrenzung der Wohneinheiten im alten

Bebauungsplan „Rehbühn“. Im Zuge der Überarbeitung wird zur

Wahrung des Gebietscharakters die Zahl der Wohneinheiten im

Plangebiet auf 5 Wohneinheiten je Gebäude begrenzt, mit

Ausnahme des „kleinen“ rückwärts gelegenen Neubaugebietes im

Südosten (WA 4) des Plangebietes. Da in diesem Bereich einzelne

Neubauten entstehen können und die Zufahrtsmöglichkeiten

begrenzt sind, wird aufgrund der künftig möglichen Anzahl an

neuen Wohngebäuden und der damit verbundenen

Kapazitätsleistung der vorhandenen Erschließungswege die

Wohneinheiten noch weiter auf zwei begrenzt.

Da mit dem alten Bebauungsplan keine Regelung zu

Wohneinheiten gab, stellt die Begrenzung nun eine Verbesserung

hinsichtlich einer zu starken Ausnutzung der Grundstücke dar.

Die Größe der Baukörper mit den entsprechend möglichen

Wohneinheiten wird indirekt über die GRZ und GR geregelt. Je

kleiner die Grundstücke durch Aufteilung der Grundstücke werden,

desto kleiner werden auch die Gebäude mit den entsprechenden

zulässigen Flächen für Nebenanalagen und Garagen. Eine dadurch

entstehende Erfordernis auf Reduzierung der Wohneinheit besteht

hier nicht.

Wärmepumpen

Die genaue Standortvorgabe von Wärmepumpen auf (Bau-)

Grundstücken ist nicht im Regelungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB

als Festsetzungsmöglichkeit enthalten. Dies ist somit nicht

Gegenstand eines Bebauungsplanes. Da diese Thematik Streitfälle

zwischen Nachbarn hervorrufen kann, wurde dies als Hinweis in

den Bebauungsplan aufgenommen. Wärmepumpen unterliegen der

TA Lärm, das bedeutet, dass mit Wärmepumpen die Lärmwerte des

entsprechenden Baugebietes gemäß den Vorgaben der TA Lärm

einzuhalten sind.

Gebäudehöhen

Die Wand- und Firsthöhen wurden im Plangebiet auf der Grundlage

einer Höhenkonzeption festgelegt. Das städtebauliche Konzept

sieht dabei eine Höhenabstufung der Gebäude unter

Berücksichtigung der Bestands-, Umgebungsbebauung und der

angrenzenden freien Landschaft vor. So wurde auf Wunsch des

Ortschaftsrates Vimbuch eine Kernzone im östlichen Bereich des

Plangebietes mit größeren Firsthöhen festgesetzt (WA 3), während

es zur freien Landschaft oder nach Norden zum angrenzenden

Wohngebiet mit niedrigeren Gebäudehöhen die Wand- und

Firsthöhen abnehmen.

Im Bereich der Kernzone WA 3 wird es künftig geringfügige größere

Firsthöhen möglich sein, während die festgesetzte Wandhöhe dem

Bestand entspricht. Mit der geringfügigen Anhebung der Firsthöhe

gegenüber dem Bestand kann ein städtebaulicher Übergang zur

östlich gelegenen Ortsmitte Vimbuch erreicht werden, in dem

Firsthöhen von bis zu 12 m zulässig sind.



Abstandsregelungen und Mindestabstände zwischen den

Gebäuden

Im bisherigen Straßen- und Baufluchtenplan wurden

Gebäudeabstände festgesetzt. Da die Abstände zwischen

Gebäuden inzwischen über die Landesbauordnung Baden-

Württemberg abgedeckt werden, ist eine solche Festsetzung im

Bebauungsplan nicht mehr erforderlich. Die damalige Festsetzung

zu Gebäudeabständen wird daher nicht in den neuen

Bebauungsplan übernommen.

Bisher wurden nur Einzelhäuser im Rehbühn planungsrechtlich

zugelassen. Im Zuge der Planüberarbeitung wird künftig auch die

Zulassung von Doppelhäusern ermöglicht. Doppelhäuser sind von

ihren Proportionen und Bauart her mit Einzelhäusern und ggf. mit

ihren Einliegerwohnungen vergleichbar. Da im Plangebiet bis zu 5

Wohneinheiten möglich sind, rechtfertigt ein Ausschluss von

Doppelhäusern städtebaulich nicht. Anders verhält es sich mit

Reihenhäuser, welche längere Baukörper aufweisen und eine

höhere Verdichtung und Ausnutzung der Grundstücksfläche haben

als Einzel- oder Doppelhäuser, zumal die GRZ und die GR im

Plangebiet beschränkt wurde. Reihenhäuser wurden im Plangebiet

daher bewusst außenvorgelassen.

(Tiefgaragen-) Zufahrten

Ein Bebauungsplan gibt einige Möglichkeiten zur Regelung und

Gestaltung einer Bebauung her. Allerdings sind auch Grenzen

gesetzt. Es können keine Regelungen bis ins letzte Detail

festgesetzt werden. Der Gesetzgeber hat eine

Festsetzungsmöglichkeit für Zufahrtsbereiche an

Grundstücksgrenzen geschaffen. Diese müssen aber auch

städtebaulich begründbar sein, auf dem Grundstück selber gibt es

keine Handhabung. Hier greift die Landesbauordnung mit ihren

Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.

Die über die Gebäudehöhen erforderlich werdenden Abstände zu

Nachbargrundstücken ist in der Landesbauordnung Baden-

Württemberg geregelt. Die maximalen Gebäudehöhen können

somit nur verwirklicht werden, wenn auch die rechtlich

vorgegebenen Grenzabstände eingehalten werden. Ansonsten

müssen die Gebäude verkleinert werden.

Auch wenn zunächst keine Umbau- oder Neubauarbeiten auf dem

Grundstück anstehen, wird durch den Bebauungsplan mit seinem

langfristig ausgerichteten Zielhorizont entsprechende

Handlungsspielräume bei Umplanungen/Neubauten eingeräumt,

die auch den Wert eines Grundstückes und einer Immobilie steigern

können. Dies führt nicht automatisch zum Nachteil eines

Grundstückes oder einer Immobilie.

Umnutzung von Scheunen und größeren Garagen

Den Rahmen zur Bebauung und zur Gestaltung der Grundstücke

und Gebäude gibt der Bebauungsplan über seine

planungsrechtlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften

her. Das „Wie“ wird über die Landesbauordnung Baden-

Württemberg geregelt (z.B. Abstandsflächen, zusätzliche Fenster

zum Nachbarn, Brandschutz). Die Landesbauordnung gilt

unabhängig vom Bebauungsplan und ist nicht Gegenstand eines

Bebauungsplanes, sie wird aber im Rahmen eines

Baugenehmigungsverfahrens als Beurteilungsgrundlage

herangezogen.

Im nördlich liegenden WA 2 wurde aufgrund der großen

vorhandenen Scheunenareale eine abweichende Bauweise

festgesetzt. In diesem Teilbereich darf die Abstandsfläche

unterschritten werden, sofern der Bestand dies heute bereits

hergibt, ansonsten gilt die offene Bauweise mit entsprechendem

Abstand zu Nachbargrundstücken. In den übrigen Teilgebieten WA

1, 3-6, in denen auch das Grundstück Flst.Nr. 2122/3 hineinfällt,

wurde die offene Bauweise festgelegt. Dort sind die

entsprechenden Grenzabstände gemäß der Landesbauordnung

Baden-Württemberg einzuhalten.
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Firstrichtung

Da im südöstlich gelegenen WA 5 und 6 sowohl giebel- als auch

traufständige Gebäude vorkommen und im benachbarten Bereich

WA 4 bereits solche Firstrichtungen im Bebauungsplan zugelassen

wurden, wird der Anregung entsprochen. In den Bebauungsplan

wird die Wahlfreiheit der Firstrichtung offen gehalten. In den

anderen Gebieten innerhalb des Plangebietes ist hingegen eine

regelmäßige Homogenität bei der Firstrichtung der Wohngebäude

zu erkennen. Daher bleibt in den diesen Gebieten die bisher

geplante Firstrichtung als trauf- oder giebelständige Gebäude

erhalten.

2. First- und Wandhöhen

Die Höhenentwicklung der Wohngebäude innerhalb des

Plangebietes wurden konzeptartig unter Berücksichtigung des

Bestandes im Plangebietes und des räumlichen Umfeldes mit dem

Ortschaftsrat Vimbuch erarbeitet, welche dem Bebauungsplan zu

Grunde liegt. Die Konzeption sieht eine gestufte Höhenentwicklung

von der östlich gelegenen Ortsmitte Vimbuch über das Plangebiet

zur freien Landschaft und zum im Norden angrenzenden

Wohngebiet Chorstraße mit niedrigeren Gebäudehöhen vor.

Die Kernzone mit den höchst möglichen Gebäuden befindet sich

dabei auf der östlichen Teilfläche im WA 3, die südlich bis zum

Rehbühnweg reicht. Die Teilfläche WA 3 grenzt östlich an den

Bebauungsplan „Ortsmitte Vimbuch“ an (Bereich Am Alten

Bahndamm), nach dem Firsthöhen von bis zu 12 m zulässig sind.

Auch wenn der Bestand an dieser Stelle niedrige Gebäudehöhen

hergibt, können gemäß dem Bebauungsplan dort weitaus mehr

Höhen ausgeschöpft werden. Im Zuge der Ausarbeitung der

Höhenkonzeption sind daher auch solche nach Bebauungsplan

maximal zulässigen Gebäudehöhen zu berücksichtigen und in die

Konzeption einzubeziehen.



Südlich vom Rehbühnweg geht es gemäß der Höhenkonzeption in

die niedrigeren Zonen WA 4-6 über. Die im WA 5 getroffenen

Höhen mit WH 7,50 m und FH 10,50 m entsprechen dem

vorliegenden Bestand. Für eine zweigeschossige Bauweise sind die

festgesetzten Höhen ausreichend genug, die Gebäude

hochwassertauglich auszubauen oder herzurichten und dabei die

Sockel- und Kniestockhöhen ausreichend zu dimensionieren.

Der Anregung auf Erweiterung des Gebietes WA 3 südlich des

Rehbühnweges kann gemäß der Höhenkonzeption daher nicht

entsprochen werden.

GRZ und GR

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ war

eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Im heutigen Wohngebiet „Rehbühn“

spiegelt sich der damalige Planungsgedanke in der geringen

baulichen Auslastung der Grundstücke wieder. Prägend für das

Gebiet ist der dadurch entstandene hohe Garten- und

Grünflächenanteil.

Ein wesentliches Ziel der Planänderung ist, den hohen

vorhandenen Grünanteil als solchen zu sichern und diesen vor

einer zu starken Bebauung und Verdichtung zu schützen. Vor

diesem Hintergrund wurde die GRZ von 0,3 im Zuge der

Planänderung beibehalten. Trotz der eingeschränkten

Festsetzungsfunktion gibt es in dem Gebiet weiterhin

Entwicklungspotenzial für Neu- oder Anbauten, da die GRZ im

Plangebiet großteils noch nicht vollkommen ausgeschöpft wurde.

Ein weiteres wichtiges Planungsziel ist, den durch die vorhandene

Bebauung prägenden Gebietscharakter und die Eigenart des

Gebietes zu erhalten. Um das Gebiet vor zu großen und

untypischen Gebäuden zu sichern, wurde kumulativ zur GRZ die

Festsetzung mit der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück

aufgenommen. In Anlehnung an das für den Ortschaftsrat Vimbuch

vorliegenden Referenzobjekt in der Oberhofstraße für die

Grundflächenfestsetzung wurde zum Satzungsbeschluss die

Festsetzung ergänzt, dass je Wohneinheit ein Balkon/Terrasse von

maximal 15 m², aber pro Grundstück nicht mehr als insgesamt 50

m² Grundfläche zulässig ist.

Eine weitere Öffnung der GRZ auf 0,4 oder weitere Erhöhung der

GR würde dem städtebaulichen Konzept und den

Planungsgedanken widersprechen.

Vor diesem Hintergrund bleibt die GRZ von 0,3 weiterhin bestehen,

kumulativ mit der GR von 210 m² je Baugrundstück.

Das nördlich angrenzende Wohngebiet „Am Kirchweg/An der

Werkgass“ mit einer GRZ von 0,4 kann in diesem Zusammenhang

nicht herangezogen werden, da die Grundstücke in diesem Gebiet

weitaus kleiner sind als die im Bereich „Rehbühn“. Eine Anhebung

der GRZ auf 0,4 oder auf 0,35 ist zum Schutz und Erhalt des

Gebietscharakters „Rehbühn“ daher nicht möglich.

Mit dem Festsetzungskatalog wird einerseits Nachverdichtung über

Neubauten/Anbauten im Bereich „Rehbühn“ ermöglicht, aber

andererseits auch der hohe Grünanteil gesichert.

Erschließungskosten

Erschließungskosten sind nicht Gegenstand des

Bebauungsplanverfahrens. Die Anfrage wurde daher an den

zuständigen Fachbereich „Finanzen-Beteiligungen-Liegenschaften“

weitergeleitet.

Reihenhäuser

Gemäß dem bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan waren

im Bereich „Rehbühn“ nur Einzelhäuser zulässig. Das Gebiet

spiegelt den Einzelhauscharakter prägend wieder. Nur vereinzelt

kommen in dem Gebiet Doppelhäuser vor, darüber hinaus wurde

Am Alten Bahndamm ein Reihenhaus mit 3 Gebäuden errichtet.

Mit der Bebauungsplanänderung wird künftig die offene Bauweise

um Doppelhäuser geöffnet, mit denen eine GRZ von 0,3 noch

eingehalten werden kann.

Reihenhäuser stellen aufgrund ihrer viel kleineren

Grundstücksgrößen und ihres Haustyps hingegen eine stärkere

Verdichtung der Grundstücksfläche dar.



Sie sind mit dem städtebaulichen Ziel der Sicherung und des

Erhalts der großzügig angelegten Grün- und Gartenflächen sowie

der offenen und lockeren Bebauung daher nicht vereinbar. Vor

diesem Hintergrund können Reihenhäuser in diesem Gebiet nicht

zugelassen werden.

Dachmaterialien

In Anlehnung an das Urteil vom 30.07.2020 - AN 17 K 19.02415

vom Verwaltungsgericht Ansbach werden in den Bauvorschriften

die „hoch reflektierenden“ Dachmaterialien durch „reflektierende“

Materialien ersetzt.

Stellplätze und Garagen

Die Regelung des ruhenden Verkehrs auf den Grundstücken

(Garagen, Carports, Stellplätze) ist unter Nr. 5.1 in den textlichen

Festsetzungen ausreichend präzisiert. Demnach sind sie innerhalb

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Außerhalb sind sie

in den seitlichen Abstandsflächen zwischen Baugrenze und

Grundstücksgrenze zulässig. Im Vorgartenbereich zwischen

Baugrenze und Erschließungsstraße dürfen nur baurechtlich

notwendige Stellplätze auf einer Breite von maximal 10 m errichtet

werden, jedoch nicht mehr als 50% der Grundstücksbreite.
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First- und Wandhöhen

Die Höhenentwicklung der Wohngebäude innerhalb des

Plangebietes wurden konzeptartig unter Berücksichtigung des

Bestandes im Plangebietes und des räumlichen Umfeldes mit dem

Ortschaftsrat Vimbuch erarbeitet, welche dem Bebauungsplan zu

Grunde liegt. Die Konzeption sieht eine gestufte Höhenentwicklung

von der östlich gelegenen Ortsmitte Vimbuch über das Plangebiet

zur freien Landschaft und zum im Norden angrenzenden

Wohngebiet Chorstraße mit niedrigeren Gebäudehöhen vor.

Die Kernzone mit den höchst möglichen Gebäuden befindet sich

dabei auf der östlichen Teilfläche im WA 3, die südlich bis zum

Rehbühnweg reicht. Die Teilfläche WA 3 grenzt östlich an den

Bebauungsplan „Ortsmitte Vimbuch“ an (Bereich Am Alten

Bahndamm), nach dem Firsthöhen von bis zu 12 m zulässig sind.

Auch wenn der Bestand an dieser Stelle niedrige Gebäudehöhen

hergibt, können gemäß dem Bebauungsplan dort weitaus mehr

Höhen ausgeschöpft werden. Im Zuge der Ausarbeitung der

Höhenkonzeption sind daher auch solche nach Bebauungsplan

maximal zulässigen Gebäudehöhen zu berücksichtigen und in die

Konzeption einzubeziehen.

Südlich vom Rehbühnweg geht es gemäß der Höhenkonzeption in

die niedrigeren Zonen WA 4-6 über. Die im WA 5 getroffenen

Höhen mit WH 7,50 m und FH 10,50 m entsprechen dem

vorliegenden Bestand. Für eine zweigeschossige Bauweise sind die

festgesetzten Höhen ausreichend genug, die Gebäude

hochwassertauglich auszubauen oder herzurichten und dabei die

Sockel- und Kniestockhöhen ausreichend zu dimensionieren.

Der Anregung auf Erweiterung des Gebietes WA 3 südlich des

Rehbühnweges kann gemäß der Höhenkonzeption daher nicht

entsprochen werden.

GRZ und GR

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ war

eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Im heutigen Wohngebiet „Rehbühn“

spiegelt sich der damalige Planungsgedanke in der geringen

baulichen Auslastung der Grundstücke wieder. Prägend für das

Gebiet ist der dadurch entstandene hohe Garten- und

Grünflächenanteil.

Ein wesentliches Ziel der Planänderung ist, den hohen

vorhandenen Grünanteil als solchen zu sichern und diesen vor

einer zu starken Bebauung und Verdichtung zu schützen. Vor

diesem Hintergrund wurde die GRZ von 0,3 im Zuge der

Planänderung beibehalten. Trotz der eingeschränkten

Festsetzungsfunktion gibt es in dem Gebiet weiterhin

Entwicklungspotenzial für Neu- oder Anbauten, da die GRZ im

Plangebiet großteils noch nicht vollkommen ausgeschöpft wurde.

Ein weiteres wichtiges Planungsziel ist, den durch die vorhandene

Bebauung prägenden Gebietscharakter und die Eigenart des

Gebietes zu erhalten. Um das Gebiet vor zu großen und

untypischen Gebäuden zu sichern, wurde kumulativ zur GRZ die

Festsetzung mit der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück

aufgenommen.

In Anlehnung an das für den Ortschaftsrat Vimbuch vorliegenden

Referenzobjekt in der Oberhofstraße für die

Grundflächenfestsetzung wurde zum Satzungsbeschluss die

Festsetzung ergänzt, dass je Wohneinheit ein Balkon/Terrasse von

maximal 15 m², aber pro Grundstück nicht mehr als insgesamt 50

m² Grundfläche zulässig ist.

Eine weitere Öffnung der GRZ auf 0,4 oder weitere Erhöhung der

GR würde dem städtebaulichen Konzept und den

Planungsgedanken widersprechen. Vor diesem Hintergrund bleibt

die GRZ von 0,3 weiterhin bestehen, kumulativ mit der GR von 210

m² je Baugrundstück.



Das nördlich angrenzende Wohngebiet „Am Kirchweg/An der

Werkgass“ mit einer GRZ von 0,4 kann in diesem Zusammenhang

nicht herangezogen werden, da die Grundstücke in diesem Gebiet

weitaus kleiner sind als die im Bereich „Rehbühn“. Eine Anhebung

der GRZ auf 0,4 oder auf 0,35 ist zum Schutz und Erhalt des

Gebietscharakters „Rehbühn“ daher nicht möglich.

Mit dem Festsetzungskatalog wird einerseits Nachverdichtung über

Neubauten/Anbauten im Bereich „Rehbühn“ ermöglicht, aber

andererseits auch der hohe Grünanteil gesichert.

Reihenhäuser

Gemäß dem bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan waren

im Bereich „Rehbühn“ nur Einzelhäuser zulässig. Das Gebiet

spiegelt den Einzelhauscharakter prägend wieder. Nur vereinzelt

kommen in dem Gebiet Doppelhäuser vor, darüber hinaus wurde

Am Alten Bahndamm ein Reihenhaus mit 3 Gebäuden errichtet.

Mit der Bebauungsplanänderung wird künftig die offene Bauweise

um Doppelhäuser geöffnet, mit denen eine GRZ von 0,3 noch

eingehalten werden kann.

Reihenhäuser stellen aufgrund ihrer viel kleineren

Grundstücksgrößen und ihres Haustyps hingegen eine stärkere

Verdichtung der Grundstücksfläche dar. Sie sind mit dem

städtebaulichen Ziel der Sicherung und des Erhalts der großzügig

angelegten Grün- und Gartenflächen sowie der offenen und

lockeren Bebauung daher nicht vereinbar. Vor diesem Hintergrund

können Reihenhäuser in diesem Gebiet nicht zugelassen werden.

Dachmaterialien

In Anlehnung an das Urteil vom 30.07.2020 - AN 17 K 19.02415

vom Verwaltungsgericht Ansbach werden in den Bauvorschriften

die „hoch reflektierenden“ Dachmaterialien durch „reflektierende“

Materialien ersetzt.

Stellplätze und Garagen

Die Regelung des ruhenden Verkehrs auf den Grundstücken

(Garagen, Carports, Stellplätze) ist unter Nr. 5.1 in den textlichen

Festsetzungen ausreichend präzisiert. Demnach sind sie innerhalb

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Außerhalb sind sie

in den seitlichen Abstandsflächen zwischen Baugrenze und

Grundstücksgrenze zulässig. Im Vorgartenbereich zwischen

Baugrenze und Erschließungsstraße dürfen nur baurechtlich

notwendige Stellplätze auf einer Breite von maximal 10 m errichtet

werden, jedoch nicht mehr als 50% der Grundstücksbreite.
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Ruhender Verkehr

Die private Stellplatzthematik wird grundsätzlich über die

Landesbauordnung Baden-Württemberg geregelt. Demnach ist je

Wohneinheit ein Stellplatz auf dem eigenen Grundstück

nachzuweisen. In der Stadt Bühl geht es über die Maßgabe hinaus.

Mit der städtischen Stellplatzsatzung müssen für Wohnungen mit

mehr als 60 m² Fläche 1,5 Stellplätze auf dem eigenen Grundstück

nachgewiesen werden. In der Stadt Bühl gibt es daher bereits

strengere Vorgaben als gesetzlich vorgeschrieben.

GRZ

Es ist richtig, dass die GRZ von 0,3 nicht pauschal auf alle Gebiete

im Ort übertragen werden kann. Jedes Gebiet wird unterschiedlich

von Art und Maß der baulichen Nutzung her genutzt und kann als

solche ausgeschöpft werden. Auch unterscheiden sie sich in ihrer

Lage, gewachsenen Struktur und ihren Grundstücksgrößen. Jedes

Gebiet ist daher individuell zu betrachten und als Einzelfall

anzusehen.

Die Festsetzung der GRZ von 0,3 in Kombination mit der

Festsetzung der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück gilt

daher nur für den räumlichen Geltungsbereich des

Bebauungsplanes „Rehbühn, 1. Änderung, Ergänzung und

Teilaufhebung“.

Mit dieser Festsetzungskombination wird im Plangebiet „Rehbühn“

bereits ein „ökologischer“ Ansatz verfolgt. Die GRZ von 0,3 ist

gegenüber der im Baugesetzbuch für ein Allgemeines Wohngebiet

möglichen 0,4 bereits begrenzt. Ziel der Planung ist, den großen

Grün- und Gartenanteil zu sichern und diesen vor einer zu starken

Verdichtung und Bebauung zu schützen. Dies kommt den

Umweltbelangen wie Tiere, Pflanzen, Biodiversität, Boden, Wasser,

Luft und Klima zu Gute.
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GRZ und GR

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ war

eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Im heutigen Wohngebiet „Rehbühn“

spiegelt sich der damalige Planungsgedanke in der geringen

baulichen Auslastung der Grundstücke wieder. Prägend für das

Gebiet ist der dadurch entstandene hohe Garten- und

Grünflächenanteil.

Ein wesentliches Ziel der Planänderung ist, den hohen

vorhandenen Grünanteil als solchen zu sichern und diesen vor

einer zu starken Bebauung und Verdichtung zu schützen. Vor

diesem Hintergrund wurde die GRZ von 0,3 im Zuge der

Planänderung beibehalten. Trotz der eingeschränkten

Festsetzungsfunktion gibt es in dem Gebiet weiterhin

Entwicklungspotenzial für Neu- oder Anbauten, da die GRZ im

Plangebiet großteils noch nicht vollkommen ausgeschöpft wurde.



Ein weiteres wichtiges Planungsziel ist, den durch die vorhandene

Bebauung prägenden Gebietscharakter und die Eigenart des

Gebietes zu erhalten. Um das Gebiet vor zu großen und

untypischen Gebäuden zu sichern, wurde kumulativ zur GRZ die

Festsetzung mit der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück

aufgenommen.

In Anlehnung an das für den Ortschaftsrat Vimbuch vorliegenden

Referenzobjekt in der Oberhofstraße für die

Grundflächenfestsetzung wurde zum Satzungsbeschluss die

Festsetzung ergänzt, dass je Wohneinheit ein Balkon/Terrasse von

maximal 15 m², aber pro Grundstück nicht mehr als insgesamt 50

m² Grundfläche zulässig ist.

Eine weitere Öffnung der GRZ auf 0,4 oder weitere Erhöhung der

GR würde dem städtebaulichen Konzept und den

Planungsgedanken widersprechen. Vor diesem Hintergrund bleibt

die GRZ von 0,3 weiterhin bestehen, kumulativ mit der GR von 210

m² je Baugrundstück.

Gebiete im Umfeld können zum Vergleich nicht herangezogen

werden, da jedes Gebiet unterschiedlich von Art und Maß der

baulichen Nutzung her genutzt wird. Auch unterscheiden sie sich in

ihrer Lage, gewachsenen Struktur und ihren Grundstücksgrößen.

Jedes Gebiet ist daher individuell zu betrachten und als Einzelfall

anzusehen.

Die GRZ wurde aufgrund der oben genannten Gründen nicht

reduziert, um die Umweltverträglichkeitsprüfung zu vermeiden,

sondern sie ist eine Fortführung des bisher im Straßen- und

Baufluchtenplan „Rehbühn“ verfolgten Ziel, die Bebauung auf den

großen Grundstücken zu steuern und die dadurch entstandenen

großen Gartenflächen als solche zu sichern.

Mit dem Festsetzungskatalog wird einerseits Nachverdichtung über

Neubauten/Anbauten im Bereich „Rehbühn“ ermöglicht, aber

andererseits auch der Grünanteil gesichert.

Vorgartenbereich

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ wurde

eine ca. 4 - 8 m breite Vorgartenzone festgesetzt. Im heutigen

Bestand zeigt sich sehr deutlich der damals festgelegte

Planungswille. Die Vorgartenzonen im Bereich „Rehbühn“ sind

großteils eingegrünt, nur in wenigen Ausnahmefällen sind die

Vorgartenzonen stark versiegelt.

Dem Ortschaftsrat Vimbuch war der Erhalt und die Sicherung der

begrünten Vorgartenzonen wichtig, so dass dieses Planungsziel im

Zug der Überarbeitung fortgeführt wird. Im Bebauungsplan wurde

daher ein 4 m breiter Eingrünungsstreifen zwischen Baugrenze und

Erschließungsstraße festgesetzt.

Ein Bebauungsplan bildet nicht nur den Ist-Zustand ab, sondern ist

auf die Zukunft ausgerichtet. Die Planungsziele betreffen künftige

Vorhaben im Plangebiet, bei denen die Festsetzungen dann zum

Tragen kommen.

Bisher versiegelte Flächen im Vorgartenbereich haben somit

Bestandsschutz, sind aber spätestens im Zusammenhang mit

neuen Bauvorhaben als begrünte Vorgartenzonen (wieder)

herzustellen.
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Reduzierung der Grundfläche im Süden des Plangebietes

Städtebaulich gesehen ist eine Abstufung der Gebäudehöhen zur

freien Landschaft sinnvoll, so dass ein fließender Übergang

geschaffen werden kann. Das Plangebiet kann dadurch besser zur

freien Landschaft eingebunden werden.

Wie in der Stellungnahme beschrieben ist dies aufgrund der

Bestandsituation nur begrenzt möglich. Eine mögliche Alternative,

einen städtebaulichen Übergang zur freien Landschaft zu erreichen,

ist, mit Gebäudekubaturen oder –größen wie der Grundfläche zu

arbeiten.

Bezüglich der Gebäudegrundflächen innerhalb des Plangebietes ist

eine Unterscheidung zwischen dem nördlichen, etwas verdichterten

Bereich und dem südlichen, etwas lockeren bebauten Bereich gut

zu erkennen. Dies entsprechend städtebaulich festzusetzen, stellt

grundsätzlich eine mögliche Festsetzungsregelung dar.

Die vorliegende Planungskonzeption wurde mit dem Ortschaftsrat

Vimbuch erarbeitet. Auch das in der Stellungnahme angesprochene

Thema bezüglich einer Teilung des Gebietes hinsichtlich der

Grundfläche in eine nördliche und südliche Teilfläche wurde dabei

diskutiert. Die Entscheidung fiel dabei auf eine einheitliche

Grundflächen-Vorgabe für das gesamte Plangebiet mit einer GR

von 210 m², ohne eine Trennung zwischen Nord und Süd

vorzunehmen. Dieser Planungswille liegt dem Bebauungsplan

zugrunde. Gemäß dieser Konzeption ist eine Reduzierung der GR

auf 170 m² im südlichen Bereich nicht möglich. Vor diesem

Hintergrund bleibt die bisher festgesetzte GR von 210 m² für den

gesamten Bereich bestehen.
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Einbeziehung der Grundstücke Flst.Nrn. 2103/2 und 2103/4 in den

Geltungsbereich

Die drei Grundstücke Flst.Nrn. 2103/2, 2103/3 und 2103/4 befinden

sich gemäß dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der

Vereinbarten Veraltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier innerhalb

der geplanten Wohnbaufläche „Westlich Oberhof/Rehbühn“.

Flächen innerhalb einer im Flächennutzungsplan ausgewiesenen

geplanten Wohnbauflächen werden grundsätzlich seitens der Stadt

Bühl erworben und nach Durchführung der Planung und

Erschließung an Bauwillige veräußert. Dadurch können Baulücken

vermieden und eine baulandpreisdämpfende Bodenpolitik erreicht

werden. Solche Gebiete werden erst überplant und entwickelt,

wenn alle Grundstücke erworben wurden.

Das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten

Verfahren nach §13a BauGB durchgeführt (Bebauungsplan der

Innenentwicklung). Demnach war es noch möglich, das von drei

Seiten umbaute Grundstück Flst.Nr. 2103/3 in den Geltungsbereich

einzubeziehen. Das Einbeziehen der beiden unbebauten, im

Außenbereich liegenden Grundstücke Flst.Nrn. 2103/2 und 2103/4

in einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB

sind dabei rechtlich nicht zulässig, auch wenn seitens der

Eigentümer bereits eine Zufahrtsmöglichkeit über das Grundstück

Flst.Nr. 2103/5 geschaffen wurde. Gemäß dem Kommentar zum

BauGB von Ernst-Zinkhahn-Bielenberg, fortgeführt Krautzberger,

Seite 23, Randnummer 27, von 2019 hat das

Bundesverwaltungsgericht strenge Maßstäbe für

Außenbereichsgrundstücke gesetzt (Urteil des BVerwG vom

4.11.2015 – 4 CN 9.14):

„Mit dem Tatbestandteil der Innenentwicklung beschränkt § 13a

Abs. 1 Satz 1 BauGB seinen räumlichen Anwendungsbereich.

Überplant werden dürfen Flächen, die von einem Siedlungsbereich

mit dem Gewicht eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils

umschlossen werden.



Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs dürfen durch den

Bebauungsplan nicht in den Außenbereich hinein erweitert werden.“

Eine „Innenentwicklung nach außen“ gibt der §13a BauGB somit

nicht her. Eine Erschließung der beiden unbebauten, sich im

Außenbereich befindlichen Grundstücke Flst.Nr. 2103/2 und 2103/4

ist über ein Regelverfahren möglich.

Planungsrechtlich dieses Gebiet zu entwickeln, obliegt dem

Planungswillen des Gemeinderates, ob im Zusammenhang einer

Gesamtüberplanung der im Flächennutzungsplan dargestellten

Wohnbaufläche „Westlich Oberhof/Rehbühn“ oder losgelöst davon

über ein eigenständiges Bebauungsplanverfahren. Städtebaulich

sind grundsätzlich beide Varianten möglich.

Westlich des Plangebietes grenzen nach § 33a Naturschutzgesetz

Baden-Württemberg geschützte Streuobstbestände an. Die Untere

Naturschutzbehörde wies im Rahmen der Offenlage darauf hin,

dass solche Streuobstbestände einem Erhaltungsgebot unterliegen

und nur mit der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde in

eine andere Nutzungsart umgewandelt werden dürfen. Sofern

Planungen hierfür vorliegen, sollte seitens der Verwaltung frühzeitig

mit der Unteren Naturschutzbehörde Kontakt aufgenommen

werden. Inwiefern dies für die beiden Grundstücke von Bedeutung

ist, ist im Rahmen eines regulären Bebauungsplanverfahrens

sauber abzuarbeiten.

Ein Einbeziehen der beiden Außenbereichsgrundstücke Flst.Nrn.

2103/2 und 2103/4 ist aufgrund der oben genannten Gründe nicht

möglich.
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Zahl der Wohneinheiten

Die städtebauliche Konzeption einschließlich der Zahl der

Wohneinheiten wurde mit dem Ortschaftsrat Vimbuch erarbeitet.

Demnach wurde die Zahl der Wohneinheiten im Plangebiet auf 5

begrenzt, mit Ausnahme des südöstlichen Bereiches des WA 4, in

dem aufgrund der schwierigeren Zufahrtsmöglichkeiten die

Wohneinheit auf zwei begrenzt wurde. Eine Anhebung der Zahl der

Wohneinheiten ist gemäß der Konzeption somit nicht möglich, sie

bleibt daher weiterhin bei 5 bzw. 2 WE bestehen.
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Zahl der Wohneinheiten

Die städtebauliche Konzeption einschließlich der Zahl der

Wohneinheiten wurde mit dem Ortschaftsrat Vimbuch erarbeitet.

Demnach wurde die Zahl der Wohneinheiten im Plangebiet auf 5

begrenzt, mit Ausnahme des südöstlichen Bereiches des WA 4, in

dem aufgrund der schwierigeren Zufahrtsmöglichkeiten die

Wohneinheit auf zwei begrenzt wurde. Eine Anhebung der Zahl der

Wohneinheiten ist gemäß der Konzeption somit nicht möglich, sie

bleibt daher weiterhin bei 5 bzw. 2 WE bestehen.

GRZ und GR

Im bisher gültigen Straßen- und Baufluchtenplan „Rehbühn“ war

eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Im heutigen Wohngebiet „Rehbühn“

spiegelt sich der damalige Planungsgedanke in der geringen

baulichen Auslastung der Grundstücke wieder. Prägend für das

Gebiet ist der dadurch entstandene hohe Garten- und

Grünflächenanteil.



Ein wesentliches Ziel der Planänderung ist, den hohen

vorhandenen Grünanteil als solchen zu sichern und diesen vor

einer zu starken Bebauung und Verdichtung zu schützen. Vor

diesem Hintergrund wurde die GRZ von 0,3 im Zuge der

Planänderung beibehalten. Trotz der eingeschränkten

Festsetzungsfunktion gibt es in dem Gebiet weiterhin

Entwicklungspotenzial für Neu- oder Anbauten, da die GRZ im

Plangebiet großteils noch nicht vollkommen ausgeschöpft wurde.

Ein weiteres wichtiges Planungsziel ist, den durch die vorhandene

Bebauung prägenden Gebietscharakter und die Eigenart des

Gebietes zu erhalten. Um das Gebiet vor zu großen und

untypischen Gebäuden zu sichern, wurde kumulativ zur GRZ die

Festsetzung mit der Grundfläche von 210 m² je Baugrundstück

aufgenommen.

In Anlehnung an das für den Ortschaftsrat Vimbuch vorliegenden

Referenzobjekt in der Oberhofstraße für die

Grundflächenfestsetzung wurde zum Satzungsbeschluss die

Festsetzung ergänzt, dass je Wohneinheit ein Balkon/Terrasse von

maximal 15 m², aber pro Grundstück nicht mehr als insgesamt 50

m² Grundfläche zulässig ist.

Eine weitere Öffnung der GRZ beispielsweise auf 0,4 oder weitere

Erhöhung der GR würde dem städtebaulichen Konzept und den

Planungsgedanken widersprechen. Vor diesem Hintergrund bleibt

die GRZ von 0,3 bestehen, kumulativ mit der GR von 210 m² je

Baugrundstück.

Mit dem Festsetzungskatalog wird einerseits Nachverdichtung über

Neubauten/Anbauten im Bereich „Rehbühn“ ermöglicht, aber

andererseits auch der hohe Grünanteil gesichert.

Flachdächer

Das Wohngebiet „Rehbühn“ zeichnet sich mit einer prägenden

Satteldachlandschaft aus. Flachdachgebäude kommen in diesem

Gebiet nicht vor, nur als eine Ausnahme mit Anbau. Wunsch des

Ortschaftsrates Vimbuch war es, diese Satteldachlandschaft zu

erhalten. Vor diesem Hintergrund wurden die für das Gebiet

untypischen Flachdachformen ausgeschlossen und nur für

Gebäudeteile, die die innere Erschließung bzw. technische Auf-

bauten (z.B. Aufzug/Klimaanlage) beinhalten, bis maximal zu 1/5

des Hauptbaukörpers als begrüntes Flachdach ausnahmsweise

zugelassen, wenn die Wandhöhe dabei nicht überschritten wird. Die

Zulässigkeit von Satteldächern und die Ausnahmeregelung für

Flachdächer wurde somit in den Bebauungsplan aufgenommen.


